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EIN UNTRAGBARES RISIKO?

NATURKATASTROPHEN ALS AUSLÖSER FÜR LERNPROZESSE: DIE
ENTSTEHUNG DER ELEMENTARSCHADENVERSICHERUNG IN DER

SCHWEIZ

CHRISTINE WANNER

Sind Naturgefahren versicherbar? Mit dieser Frage rang das waadtländische
Parlament beinahe 40 Jahre. 1926 bejahte es die Frage und schuf die erste

Elementarschadenversicherung in der Schweiz als Teil der öffentlich-recht­lichen

Gebäudebrandversicherung. Die Mehrheit der Schweizer Kantone und
die Privatassekuranz liessen sich von diesem Lösungsansatz inspirieren.Auch
heute noch wirkt diese Idee über die Schweizer Grenzen hinaus. Mit dieser
Innovation zeigte die Waadt, wie sich eine Gesellschaft gegen eine ehemals
als unversicherbar erachtete Gefahr absichern kann. Deshalb ist der Ent­ste­hungs­prozess

der Elementarschadenversicherung in der Waadt exemplarisch
für den gesellschaftlichen Umgang mit Gefahren und Risiken.1

Diesen Überlegungen entsprechend ist der vorliegende Artikel wie folgt
auf­gebaut: Nach einleitenden Worten geht er auf den Entstehensprozess der
Ele­mentarschadenversicherung in der Waadt ein, um in einem zusammenfas­senden

Schlussteil die Auswirkungen auf einer allgemeinen Ebene
aufzuzeigen und damit den exemplarischen Wert des geschilderten Prozesses zu
ver­deut­lichen.

NATURKATASTROPHEN ALS AUSLÖSER VON LERNPROZESSEN

In ihrer elementaren Gewalt lassen Naturkatastrophen den Menschen machtund

hilflos dastehen. Dessen ungeachtet, wie hoch Opferzahlen oder Schadenssummen

sind, versetzen sie die Betroffenen in eine Extremsituation, in der sie
auf Unterstützung angewiesen sind.2 Naturkatastrophen nötigen sie aus­ser­dem,

kurzfristig Entscheide zu treffen und Massnahmen zu ergreifen.Dabei kann eine

betroffene Gesellschaft auf tradierte Bewältigungsstrategien von Katastrophen
zurückgreifen. Diesen gesellschaftlichen Umgang mit Krisen bezeichnet Hansjörg

Siegenthaler3 als «regelhaftes» oder «routiniertes Lernen».4

Ist ein solcher Rückgriff nicht möglich, etwa weil die betroffene Gesellschaft
die Katastrophe in Art und Ausmass als «noch nie da gewesen» klassifiziert, so

muss sie ihre Traditionen und die routinierten Handlungsabläufe hinter­fragen
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und nach neuen Lösungen suchen. In diesem Fall spricht Siegenthaler von «fun­damentalem

Lernen»:5 Fundamentales Lernen entspreche dem Lernen in der
Gemeinschaft, da sich einzelne Akteure und Interessengruppen in der Krise
zusammenfinden, um sich neu zu orientieren. So werden neue Denkansätze

möglich, die sich innovativ umsetzen lassen und sich möglicherweise in der

Bildung von neuen Institutionen niederschlagen. Deshalb können Natur-)
Katastrophen Innovationspotenzial bergen. 6

Siegenthaler nennt die zündenden Ideen, welche neue Denkansätze erst möglich
machen, «konstruktive Phantasie» Allerdings schlägt sich diese Phanta­sie nicht
zwingend sofort nieder. Sie muss vor den verschiedenen Interes­sengruppen

bestehen. Diese neuen Denkansätze und Handlungsspielräume umschreiben
Adalbert Evers und Helga Nowotny als «Orientierungswissen»,7 das – wie sie

präzisieren – aus Interaktionen zwischen verschiedenen Trägern von Hand-lungs-

und Situationsdeutungen entsteht, aus Diskursen, Alltagsorien­tie­rungen

und wissenschaftlich etabliertem Wissen.8

Am Entstehensprozess der Elementarschadenversicherung im Kanton Waadt

wird im Folgenden beschrieben, wie Orientierungswissen entsteht und somit
neue Handlungsspielräume möglich werden. Insbesondere gilt es, die verschiedenen

Argumentationsmuster im Laufe der 40-jährigen Diskussion heraus­zu­streichen.

In einem weiteren Schritt ordnet der Artikel die daraus resultierende
Innovation ein, in gesellschaftlicher und versicherungstechnischer Hinsicht.

«CYCLONE» ZEICHNET LANDSCHAFT UND GEMÜTER

Mit «Feuerregen» verbanden sich Himmel und Erde am 19. August 1890 im
waadtländischen Vallée de Joux. Nur wenige Minuten hielt der Sturm an.

Wolken, Wirbelsturm und Wetterleuchten verschwanden «wie durch Zauber

».9 Zurück blieb eine gezeichnete Landschaft, Abfolgen von «unsorgfältig
geschriebenen Sechsen» wie «Zündhölzer» geknickte Waldbestände und
abgedeckte Häuser.10

Die betroffene Bevölkerung sah sich am Rande des Ruins und bat die Kan­tonsregierung

um Hilfe. Sie bat einerseits um personelle und fachliche
Unterstützung: Die Schäden mussten geschätzt und die Aufräumarbeiten organisiert
werden. Andererseits forderten die Bewohner des Vallée de Joux finanzielle
Mittel: Spenden auf freiwilliger Basis – «milde Gaben» – und Beiträge der
kan­tonalen Gebäudeversicherung. Schliesslich deckte diese laut Brand­ver­si­cherungsgesetz

von 1874 Schäden durch Blitzschlag – egal, ob Feuer aus­brach

oder nicht.11 Strittig war allerdings, ob die Gebäudeschäden tatsächlich
durch die zahlreichen Blitze oder nicht vielmehr durch den cyclone, den



«Naturkatastrophen» / «CatastrophesNaturelles» traverse 2003/3

102

Wirbelsturm, entstanden waren. Um dies zu klären und um das Naturereignis
zu analysieren, beauftragte die Waadtländer Regierung mehrere Experten. Die
umfassendste Analyse reichten die Professoren Henri Dufour und A. Palaz12

ein. In ihrem Gutachten erfassten sie Augenzeugenberichte, Gebäudeschäden

sowie deren mögliche Ursachen. Die «mysteriösen elektrischen Phänome»13

hätten zur Zerstörung wesentlich beigetragen, schlossen sie, ohne die
versicherungstechnisch zentrale Frage abschliessend zu beantworten.

VERSICHERUNG GEGEN ARMUT UND BETTEL

Mehr als die blosse Bitte um finanzielle Beteiligung der kantonalen
Gebäudebrandversicherung forderte die kantonale gemeinnützige Gesellschaft
Société Vaudoise d’Utilité Publique SVUP). Zusammen mit der betroffenen
Bevölkerung hatte sie zwei Tage nach dem Sturm eine Petition ausgearbeitet,
welche eine Versicherung gegen Naturgewalten verlangte. Die Gebäudebrand­ver­siche­rung

solle künftig auch Elementarschäden decken. Wenn die
Feuergefahr ver­sicherbar sei, so auch die Naturgefahren, argumentierte die SVUP.
Die ge­meinnützige Gesellschaft bekämpfte Armut und Bettel und hielt
Versicherungen aller Art für ein probates Mittel dagegen. Da sie sich vor allem
aus städtischen Bürgern liberaler Gesinnung zusammensetzte, aus Intellektuellen

und Politikern, war die SVUP eine starke Lobbygruppe mit finanziellen
Mitteln und Einfluss im Parlament. Ihre Position fand Eingang in das Journal
d’Yverdon und den Nouvelliste Vaudois: «Les catastrophes naturelles sont
fréquentes chez nous […]. L’assurance contre ce genre de malheurs a donc
pleinement sa raison d’être.»14 Die Presse thematisierte auch die genannten,
situationsbezogenen Forderungen nach ausserordentlicher Entschädigung der
Sturmschäden durch die Gebäudebrandversicherung.
Angeregt durch den Austausch zwischen Betroffenen, der SVUP und dem
Kantonsparlament, beschloss die Regierung, wie sie die Schäden des cyclone
decken wollte:15 Zum grössten Teil durch Spendengelder und durch aus­ser­ordentliche

Beiträge der kantonalen Gebäudeversicherung. Das heisst: Für
die ausserordentliche Lage nach dem cyclone dehnte die öffentlich-rechtliche
Gebäudeversicherung ihren Versicherungsschutz kurzfristig auf die
Elementargefahr Sturm aus.

Wie diese Versicherungsfrage künftig gelöst werden sollte, diskutierte das

freisinnig dominierte Kantonsparlament im November 1890. Die vorberatende
Kommission unterstützte die Idee des verbesserten Versicherungsschutzes, wie
ihn auch die SVUP gefordert hatte. Der Kommissionspräsident Emile Paccaud

argumentierte: «L’assurance contre les risques de destruction aux­quels tout ce
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qui existe est exposé, a pour effet de répartir entre un grand nombre, à dose

homéopathique, des pertes matérielles, qui, sans elle, re­tom­beraient, massives,

sur un seul homme ou sur un petit nombre, en l’appauvris­sant toujours
et en le ruinant quelquefois. Elle est donc utile tout à la fois, à l’assuré et à sa

famille, dont elle protège les biens; aux capitalistes qui lui doivent, dans une

certaine mesure, la solvabilité de leurs débiteurs et à la société qui a le plus
grand intérêt à ce que ses membres ne tombent pas dans la dégradante misère
et n’aillent pas grossir le nombre des mécontents et de ses ennemis.»16

Eine solche Elementarschadenversicherung hätte nicht zuletzt eine stabili­sie­rende

Funktion für den Kanton, da sie der Unzufriedenheit der Bürger vor­beuge.

Vorstellbar wäre sie im Sinne einer obligatorischen Versicherung, die auf dem
Gegenseitigkeitsprinzip basiere, um auch Menschen wie «les insouciants, les
négligeants, les imprévoyants et les renitents»17 darin ein­zu­schliessen. Mit der

Elementarschadenversicherung bräche eine neue Ära an, die weg vom Lais-ser-

faire und Laisser-passer18 hin zu einer anderen Kon­zep­tion der Hu­manität

führe: zu einer solidarischen, argumentierte Emile Pac­caud. Ohne kontroverse
Diskussionen erteilte das Kantonsparlament der Re­gie­rung den Auftrag, die
entsprechenden Studien und gesetzgeberischen Arbeiten ein­­zu­leiten.

Trotz dieser optimistischen Aufbruchstimmung geriet die Idee der Versicherung
gegen Naturgefahren in Vergessenheit. 14 Jahre danach, während der Revision
des Brandversicherungsgesetzes, reichte Grossrat Ernest Barraud eine Motion
ein, die verlangte, dass die Gebäudebrandversicherung künftig auch
Elementarschäden decke. Ein solcher «Akt der Vorsorge» diese «gerechte Lösung»
solle die unterschiedlich verteilten und deshalb unfairen Spenden ablösen,
forderte er.19 Im Falle einer Naturkatastrophe, so Barraud, fielen die Kosten so

oder so auf den Kanton zurück: «Si un gros sinistre, dû à un cy­clone ou à tel
autre déchaînement de la nature venait, par exemple, à fondre sur un village,
à le détruire et à causer pour un million ou plus de dégâts, pensez-vous que
les victimes ne viendraient pas implorer le Grand Conseil, qui, sans doute,
les indemniserait dans la mesure de ses forces. Alors pourquoi ne pas appli­quer

ce principe aux sinistres moins importants, mais qui n’en sont pas moins
ruineux pour les sinistrés? Les finances de l’Etat n’en seraient pas moins mises
à contribution ainsi qu’ainsi.»20

Doch angesichts der anstehenden Wahlen vertagte die Regierung die Dis­kussion

über das zu revidierende Brandversicherungsgesetz und somit über
die mögliche Zusatzversicherung gegen Elementarschäden. Es handle sich
bei Naturgewalten um «Risiken einer komplett anderen Grössenordnung»,21

welche nicht in die Brandversicherung integriert werden könnten, hielt die
Kommission im Bericht zur Motion Barraud fest. Mit der Formel «Risiko
Scha­denhöhe mal Eintretenswahrscheinlichkeit» waren die versicherungsmathe­
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ma­tischen Grundlagen zwar vorhanden, doch fehlten im Falle der Elemen­targefahren

die Statistiken, um die Eintretenswahrscheinlichkeit zu eruieren.22

Die Argumentation für eine Versicherung gegen Elementargewalten sei rein
theoretisch, besagte der Kommissionsbericht weiter. Und: Da die Befürwor­ter

einer Versicherung nach dem Sturm im Vallée de Joux 1890 nach dem

selben Schema für eine Versicherung votiert hätten, könne es sich nicht um
ein dringliches Anliegen handeln – in der ganzen Schweiz existiere nichts
Vergleichbares.23

AUFGESTAUT UND ANGESPÜLT

1910 wurde die Dringlichkeit augenfällig: Im Januar und Juli verwüsteten
Überschwemmungen und Erdrutsche die Waadt wie auch 20 weitere Kantone.

Wie bereits nach dem cyclone 1890 thematisierte die Presse in der Waadt

mögliche zukünftige Strategien im Umgang mit Naturgefahren. Allerdings
war die Stossrichtung der Artikel eine andere. Keine Zeile erwähnte eine
mög­liche Versicherung. Die Gazette de Lausanne kam etwa zum Schluss,

die Über­­schwem­mungen zeigten, wie wichtig präventive Flusskorrektionen
seien.24 Damit nahm die Gazette Bezug auf das Eidgenössische Gesetz der Was­serbaupoli­zei

von 1877, welches den Grundsatz der präventiven Verbauungen
gegen die Gefahren von Überschwemmungen gesetzlich verankerte.25 Zudem
sicherte es 40 Prozent der Finanzierung an solche schützend wirkende Ge­wässerverbauun­gen

zu.26 Auch der Regierungsrat des Kantons Waadt betonte
im abschlies­­­senden Bericht zu den Überschwemmungen von 1910, wie zentral
Schutzbauten seien. Dies erstaunt angesichts der angeschlagenen Kantons­fi­nan­zen

der Waadt nicht. Zudem zeigt es, dass im Umgang mit Hochwas­ser

institutionalisierte und anerkannte Strategien existierten. Mit Hansjörg Sie­gen­thaler

gesprochen war der Handlungsspielraum der Akteure klar definiert und
sie konnten auf ihre routinierten Handlungsabläufe zurückgreifen.27

Anders schätzte der Motionär Ernest Barraud den Handlungsspielraum ein.
Empört wandte er sich an das Kantonsparlament – dieses Mal mit einer In­ter­pellation:

«Quoi qu’il en soit, le Grand Conseil attend toujours, depuis vingt ans,

le rapport demandé en 1890, et rappelé en 1905. Ces statistiques au­­raient pu être
établies depuis dix ans, dès le dépôt de notre motion!»28 Regierungsrat Eugène

Fonjallaz, Vorsteher des Militär- und Ver­siche­rungs­depar­tements, ent­gegnete,

der Staat würde sich zu unberechenbar grossen Sum­men verpflichten, wenn
er eine Elementarschadenversicherung etablierte. Nirgends in der Schweiz
existierten ein vergleichbares Gesetz oder entsprechende Sta­tistiken. 29

Immerhin war von anderer Seite einAnfang gemacht: Seit Anfang Jahrhundert
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existierte der «Schweizerische Hülfsfonds für nicht versicherbare Elementarschäden

» ein Fonds der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft SGG),
um nach lokalen, regionalen und nationalen Naturkatastrophen «Notstände zu

lindern».30 Allerdings waren die Hochwasserschäden 1910 schweizweit immens.

Sie verdeutlichten, dass «nur ein Fonds von einigen Millionen Franken bei
grossen Katastrophen»31 die Bedürfnisse hätte decken können. Die SGG und

der Hilfsfonds lancierten eine nationale Liebesgabensammlung32 zu Gunsten
der Hochwassergeschädigten. Berücksichtigt wurden diese nach Schadensund

Bedürftigkeitsprinzip.33

Doch diese Lösung befriedigte die Regierung und das Kantonsparlament der

Waadt keineswegs: Der Kanton Waadt konnte mit dem verteilten Betrag sechs

Prozent der öffentlichen und privaten Schäden decken, während etwa der
weniger stark betroffene Kanton Zürich Spendengelder erhielt, mit welchen er

66 Prozent der Schäden zu decken vermochte. Als besonders unverständlich
und stossend empfanden sie, dass gerade die Bedürftigen des Kantons Waadt

nicht berücksichtigt wurden, weil sie ihr Vermögen zwar auf Null beziffert,
sich jedoch nicht gleichzeitig als Bedürftige gemeldet hatten.34

Diese Erfahrung von Ungerechtigkeit sensibilisierte nun auch die bisherigen
Skeptiker im Waadtländer Kantonsrat für eine institutionalisierte Lösung im
Umgang mit Naturgefahren. Eine weitere Diskussion über eine mögliche
Elementarschadenversicherung bot sich nach der unmissverständlichen
Stellungnahme auf die Interpellation Barraud nicht an, sodass das SVUP-Mitglied
Max de Cérenville zumindest einen kantonalen Hilfsfonds für Elementarschä­den

forderte – für Überschwemmungen, Lawinen, Blitzschlag, Erdbeben und

Bergsturz. Gespeist werden sollte der Fonds aus den finanziellen Reserven
der kantonalen Gebäudebrandversicherung. Im Frühjahr 1911 entschied sich
der Grosse Rat für diesen Alternativvorschlag und entwarf die entsprechende
gesetzliche Grundlage – nach Vorbild des Schweizerischen Hilfsfonds für
nicht versicherbare Elementarschäden. Doch just während der Drucklegung
des Gesetzesentwurfs 1911 wurde die Waadt erneut von Überschwemmungen
heimgesucht. Deshalb richtete sich die Aufmerksamkeit der Regierung wieder
konkret auf die neuen Schäden und das strapazierte Kantonsbudget. In dieser
Situation wollte sie doch keine neue Institution und folglich blieb der kanto­nale

Hilfsfonds bloss ein Projekt. 35
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ZURÜCK ZUR AD-HOC-LÖSUNG VON 1890

Eine weitere Notlage durch Naturgefahren war nötig, um in der Waadt der
Versicherung der Elementarschäden schliesslich zum Durchbruch zu verhelfen:
Im gesamten Alpenraum richteten Lawinen im Winter 1923/24 beträcht­liche

Schäden an. Wiederum reichten die Spendengelder der lokalen und na­tionalen

Hilfsaktionen nur, um 15 bis 35 Prozent an die Schäden der Betroffenen im
Kanton Waadt auszubezahlen. Indem die Waadtländer Kantonsregierung ihre
Gebäudeversicherung aufforderte, die Betroffenen finanziell zu unterstützen,

ordnete sie die Ad-hoc-Lösung von 1890 erneut an, nach welcher die
Gebäudeversicherung kurzfristig ihren Versicherungsbereich auf die Ele­men­targefahren

ausgedehnt hatte. Diese wiederholte Deckung der Schäden durch
die öffentlich-rechtliche Gebäudebrandversicherung ebnete der institutionalisierten

Elementarschadenversicherung den Weg. In der deshalb vorgezogenen

Revision des Brandversicherungsgesetzes 1925 präsentierte der Regierungsrat
den Gesetzesentwurf mit dem Zusatz «contre l’incendie et autres dommages».36

Eine Ausweitung dränge sich auf, da der Besitz wertvoller sei als in der Zeit
vor dem Krieg und das Bedürfnis nach Sicherheit gestiegen sei:
«La guerre mondiale a changé la face des choses, la propriété a augmenté
de valeur, les besoins sont plus grands et les pertes d’autant plus sensibles.
On crée partout des groupments d’intérêts, on étend les bases de ceux qui
existent afin d’obtenir pour chacun et pour tous une plus grande protection et
plus de sécurité.» 37

Heute könne kein Verständnis mehr dafür aufgebracht werden, dass der pri­vate

Besitz nur unzureichend versichert werden könne: «On a peine à com­prendre

aujourd’hui qu’un propriétaire ayant payé pendant 50 ans la prime
d’assurance incendie ne reçoive rien si son bâtiment est emporté par une

avalanche ou par une inondation.»38

Nach diesem langwierigen Aushandlungsprozess entstand 1925/1926 die erste

Elementarschadenversicherung in der Schweiz, die sowohl Immobilien wie auch

Mobiliar gegen eine abschliessende Reihe von Elementargefahren ver­sicherte:

Lawinen, Erdrutsche, Sturm, Überschwemmung und Bergsturz. Sie wurde
Teil der öffentlich-rechtlichen Gebäudebrandversicherung und funk­tionierte

nach den selben organisatorischen und versicherungstechnischen Grundsätzen.

Das bedeutete: Trotz der Neuerung fand in der Versicherungs-Praxis
kein Bruch statt. Auch die um die Elementarschadenversicherung ergänzte

Gebäudeversicherung war obligatorisch, einmal im Jahr setzte die Regierung
die zu entrichtenden Prämien fest. Im Normalfall blieben die Prämien auch bei
erweitertem Versicherungsschutz im gewohnten Rahmen. Das Gesetz führte
einzig eine Zusatzprämie bei erhöhter Gefahrenexposition ein.
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GERINGES VERSICHERUNGSTECHNISCHES RISIKO

Die umgesetzte Lösung federte das grosse finanzielle Risiko bei einer Ver­sicherung

von Elementargefahren ab, das in den Ratsdebatten jeweils von
den Gegnern angeführt wurde: Spätestens nach der Erfahrung des Brands von
Glarus 1861 legten die öffentlich- rechtlichen Gebäudeversicherungen finan­zielle

Reserven an und sie verfügten über eine Rückversicherung. Diese
finanziellen Sicherheiten erlaubten sofort einen umfassenden Versicherungsschutz
der Elementargefahren, was im Falle einer neu zu schaffenden Institution nur
bedingt möglich gewesen wäre.
Dank Obligatorium, dem Gesetz der grossen Zahl,39 sowie der Monopolstellung
konnte die kantonale Gebäudeversicherung ihr versicherungstechnisches Risiko
doppelt abfedern: Einerseits zwischen gefährdeten und weniger ex­ponierten

Regionen, andererseits zwischen den diversen Elementargefahren selbst, die
nicht in allen Regionen in gleichem Masse auftraten und auftreten. Mit den

statistischen Erhebungen, die nach der Institutionalisierung vorgenommen wurden,

liess sich die Eintretenswahrscheinlichkeit mit wachsenden Datenmengen
präzisieren. Die Angaben zum versicherten Wert waren in der Gebäudestatistik
teilweise bereits vor der Elementarschadenversicherung er­fasst und somit
bereits bei den Gebäudebrandversicherungen vorhanden.
Durch diesen versicherungstechnischen Risiko- und Finanzausgleich erschien
den Zeitgenossen die ausgedehnte Versicherung gerechter als das vorange­gan­gene

Spendenwesen. Zwar fand mit den Spendensammlungen in der Regel
ebenfalls ein gewisser Finanzausgleich zwischen wohlhabenderen und är­me­ren

Personen oder Regionen sowie zwischen den weniger stark und den stärker
betroffenen Individuen oder Gebieten statt. 40 Wie aber die Erfahrung nach

den Hochwassern 1910 zeigte, empfanden die Zeitgenossen die Lie­bes­gaben­samm­lungen

als unfair, zumal sie auch nur in ausgesprochenen Notsitua­tio­nen

an­geordnet wurden. Auch unter diesem Aspekt wirkte der rechtlich garantierte
Anspruch auf Unterstützung fairer als das Spendenwesen.

LERNPROZESS IM UMGANG MIT RISIKO

Die Entstehungsgeschichte der Elementarschadenversicherung zeigt einen
Lern­prozess. Gleichzeitig macht sie offensichtlich, dass Lernprozesse nicht
kon­tinuierlich verlaufen. Vielmehr vollziehen sie sich schubweise, im Fall
des Kantons Waadt ausgelöst durch die regionalen Verwüstungen des cyclone
de la Vallée de Joux 1890, durch die nationalen katastrophalen Schäden des

Hochwassers von 1910 und des Lawinenwinters von 1923/24. In «konstruk­tiver
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Phantasie» setzte sich die pragmatische Lösung von 1890 über die bestehenden

Gesetzesgrundlagen hinweg und baute spontan auf die Versicherungspraxis
im Brandfall. Damit dehnte die Waadt ihren Handlungsspielraum ein erstes

Mal aus. Doch erkannter Handlungs-Bedarf und der Wille zu Veränderungen
waren auf breiter Basis erst nach dem Hochwasser von 1910 gegeben. Mit dem
Hilfsfonds als Alternativlösung zur Versicherung bekundeten Kantonsparlament

und -regierung ihren Willen zur Verbesserung der Situation: Der kan­tonale

Hilfsfonds wäre regelmässig alimentiert worden, hätte so zumindest eine
Teilentschädigung institutionalisiert und somit etwas mehr «Sicherheit» gebracht
als die blossen Sammlungen. Beeinflusst war die schliesslich ein­geführte Neuerung

von den Erfahrungen aus dem Bereich der Gebäudebrand­versicherungen

sowie den bereits existierenden, risikominimierenden Mechanismen in der

Versicherungsbranche.
Jedes der genannten Naturereignisse provozierte Diskussionen über
zukunftsgerichtete Strategien im Umgang mit Naturgefahren und Aushandlungspro­zesse

zwischen staatlichen und nicht staatlichen Institutionen – hier zwischen
Kantonsparlament, Regierung, Gebäudebrandversicherung, Betroffenen und

der SVUP. Auch wenn diese Diskussionen nicht sofort in Massnahmen mün­deten,

waren sie wegweisend: Ideen wurden ausformuliert, entsprechende Ab­klärungen

getroffen, sodass sie in einer weiteren Krisensituation erstens
bei­gezogen und zweitens angepasst werden konnten. Das heisst auch, dass

die Innovation der Elementarschadenversicherung einen Lernprozess zeigt,
der regelhaftes und fundamentales Lernen kombiniert. Das regelhafte Lernen
finden wir im genannten Aufnehmen und Anpassen von bereits angewandten
Lösungsansätzen und Ideen. Fundamentales Lernen finden wir, wenn der

Handlungsspielraum innovativ ausgedehnt wird. Das bedingt im Umgang
mit Risiken und Gefahren, dass ein Gefahrenbewusstsein und die Erinnerung
an ein verheerendes Ereignis vorhanden sind. Gleichzeitig müssen mögliche
Lö­sungsansätze, die in den Diskussionen in «konstruktiver Phantasie»
formuliert wurden, griffbereit und die nötigen strukturellen und institutionellen
Bedingungen zur Realisierung gegeben sein.41

ABGESTECKTE ARGUMENTATIONSLINIEN

Die Argumente der Befürworter und der Gegner der Elementarschaden­ver­siche­rung

veränderten sich in den Jahren zwischen 1890 und 1926 kaum. Sie

führten dazu, dass sich Alltagsorientierungen und Expertenwissen zu einem
bipolaren Orientierungswissen42 formten. Nach Adalbert Evers und Helga
Nowotny ermöglicht erst neues Orientierungswissen neue Handlungsspiel­
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räume – sie entsprechen Hansjörg Siegenthalers Begriff der konstruktiven
Fantasie. Im Beispiel der Elementarschadenversicherung zeigten sich in der
Diskussion demnach zwei Handlungsspielräume, zum einen ein innovativer,
welcher den verbesserten Schutz und somit die Versicherung nahe legte, zum
anderen ein konservativer, welcher die Neuerung verhindern wollte: Der in­novative

Handlungsspielraum ergab sich durch die Pro-Argumente, welche
die soziale Not betonten, die Armut verhindern wollten und die deshalb eine

«solidarische Humanität» sowie Akte der Vorkehrung verlangten. Diese Ar­­gumentationslinie

stammte aus der ehemals religiös geprägten Tradition der
Spen­denaktionen Liebesgabensammlungen) und des Hilfsfonds. Der kon­servative

Handlungsspielraum war definiert durch die Contra-Argumente,
die sich stets auf das finanzielle und versicherungstechnische Risiko beriefen.
Es existierten weder statistische noch mathematische Grundlagen, eine
derartige Versicherung stelle einen Sprung ins Ungewisse dar, ein untragbares

Risiko, führten die Gegner an. Ihr Argumentarium basierte auf der Tradition
des mathematischen Risikoverständnisses, das sich mit der Ausdehnung des
Ver­sicherungswesens durchsetzte.

Somit stehen die beiden Argumentationslinien für zwei verschiedene
Definitionen der «Versicherung» und ihrer Aufgaben, die sich mit den historisch
gewachsenen Strukturen des Assekuranzwesens erklären lassen. Interessant
ist die Gegenüberstellung dieser beiden Traditionen und der Ausrichtung des

entsprechenden Handlungsspielraumes: Während das ehemals religiös ge­prägte,

«konservative» Verständnis die Innovation nahe legte, verhinderte das

ursprünglich aufgeklärte, « innovative» Versicherungsdenken die Neuerung.
Damit zeigt die Entstehung der Elementarschadenversicherung paradigmatisch
den Neuorientierungsprozess, den Krisen auslösen können.

GRENZÜBERSCHREITENDER WISSENSTRANSFER

Diskussionen um eine mögliche Versicherung der Naturgefahren fanden vom
ausgehenden 19. Jahrhundert an auch in anderen Kantonen und auf nationaler

Ebene statt. Wie die Hochwasser von 1910 die Diskussion in der Waadt

wesentlich vorantrieben, so veranlassten sie auch die Privatassekuranz zu
grundsätzlichen Überlegungen über die Möglichkeit einer multinationalen
Ri­si­kogemeinschaft. 43 Die Appenzellische Gemeinnützige Gesellschaft
forderte 1919 die Einführung einer Sturmversicherung. Doch die Bundesstelle
liess verlauten: «Viele Versicherungsfachmänner bezweifeln stark, dass diese

Versicherungsart je von Bedeutung werden könnte.»44 Es liege in der Natur
des Menschen, fuhr sie fort, «dass er oftmals erst durch einen mehr oder we-
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niger empfindlichen Denkzettel auf Gefahren aufmerksam gemacht und zur
Er­greifung von Vorsichtsmassregeln angetrieben werden muss».45

Für diese neue Versicherungsart setzte sich die SGG ein, weil sie Armut und
Bettel in der Schweiz bekämpfen wollte. Im Statut des Hilfsfonds für nicht
versicherbare Elementarschäden hatte sie 1901 den Willen verankert, die
kantonale Umsetzung einer möglichen Versicherung zu fördern. Mit diesem Ziel
lobbyierte die SGG im Dachverband der öffentlich-rechtlichen Gebäudever­sicherungen,

der Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF), da sie
sich versprach, so Einfluss auf die kantonalen Versicherungsgesetze zu nehmen.

Ab 1922 setzte sich auch die VKF für einen verbesserten Versicherungsschutz
gegen die Elementargefahren ein und ging auch auf Tuchfühlung mit den sieben

Kantonen, die über keine öffentlich-rechtliche Gebäudebrand­ver­si­cherung

verfügten. In der Erweiterung ihres Wirkungsbereich sah die VKF eine
Möglichkeit, sich im Standortwettbewerb mit den privaten Gebäudever­sicherern

zu positionieren.46

Nachdem die Waadt einen gangbaren Weg aufgezeigt hatte, belebte sich auch die
Diskussion um eine einheitliche Lösung auf nationaler Ebene. Zentralis­tische

Organisationsvorschläge einer nationalen Elementarschadenversiche­rung

konkurrenzierten mit der praktizierten dezentralen, das heisst kantona­­len Lösung
wie derjenigen des Kantons Waadt; privatrechtliche Modelle standen ebenso

zur Diskussion wie öffentlich- rechtliche. Dass eine gesamtschweizerische
Versicherung nicht mehr möglich war, zeichnete sich in den 1930er-Jahren

ab. Die Kantone führten ihre Elementarschadenversicherungen nach Vorbild
des Kantons Waadt ein, wenn sie über eine öffentlich-rechtliche
Gebäudeversicherung verfügten. Jene sieben Kantone mit privatrechtlich organisierter
Gebäudeversicherung konnten ab 1935 ebenfalls auf die ausgedehnte
Gebäudeversicherung zurückgreifen, da sich die Privatassekuranz vom Vorgehen der

Waadt inspirieren liess. Die beiden ehemals rivalisierenden Versicherungssysteme

näherten sich so in ihrer Praxis an. Gleichzeitig zementierten sie diese

«duale Versicherungslandschaft» die in der Schweiz des 19. Jahrhunderts,

mit dem Aufkommen der kantonalen, öffentlich-rechtlich organisierten
Gebäudebrandversicherungen entstanden war. 47

Die Neuerung der Elementarschadenversicherung brachte also keine strukturellen

Änderungen. Doch auf die risikominimierenden Ideen, die sich während
den Diskussionen in der Waadt herauskristallisiert hatten, wird bis heute

zurückgegriffen. So sichert sich die Gesellschaft mit adaptierten und kombi­nierten

Ideen von Hilfsfonds, Finanzpools48 und Risikogemeinschaften ab

– nicht nur im Bereich der Brand- und Elementargefahren.49 Dieselben Ideen
wurden und werden diskutiert in Bezug auf das Terrorrisiko oder im Umgang
mit den «Phantomrisiken»50 derAtom- und Gentechnologie. Diese Diskus­sionen
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zeigen zudem Pro- und Contra-Argumentationen, wie sie zwischen 1890 und

1926 in der Waadt aufgebaut wurden.
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RESUME

UN RISQUE INSUPPORTABLE? LES CATASTROPHES
NATURELLES COMME DECLENCHEURS DE PROCESSUS

D’APPRENTISSAGE: LA NAISSANCE DE L’ASSURANCE
DES DOMMAGES DUS AUX ELEMENTS NATURELS EN SUISSE

En retraçant la genèse de l’assurance des dommages dus aux éléments naturels,

il s’agit ici de montrer l’effet des catastrophes naturelles sur le déclenchement
de processus économiques, politiques ou sécuritaires paradigmatiques,
euxmêmes susceptibles de modifier le rapport au danger.

A l’exemple du canton de Vaud, on observe que ce changement d’attitude
s’échelonne en plusieurs étapes dans un apprentissage pourtant dépourvu
de continuité. Ainsi, plusieurs situations de détresse, à l’instar de l’ouragan
de 1890, des inondations de 1910 et des avalanches de 1923/24 amenèrent à

douter de la possibilité d’assurer les risques naturels. Il fallut presque 40 ans

et l’expression d’une évidente volonté tant politique que sociale, pour que

Vaud institutionnalise un projet conçu en 1890 déjà. De fait, en 1926, le canton
élar­git l’assurance incendie aux risques naturels et se dota ainsi de la première
assurance de ce genre en Suisse; en un modèle destiné à inspirer l’assurance
en droit privé, comme d’autres gouvernements helvétiques ou étrangers.
Ce nouveau rapport aux dangers est aujourd’hui inscrit tant dans les institu­tions

que dans les idées. Ce double ancrage apparaît clairement dans le
recours officiel aux instruments de minimisation des risques face aux menaces
engen­drées par les technologies atomiques ou génétiques. En outre, les débats
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ac­tuels concernant leur caractère assurable suivent une ligne argumentative
comparable à celle de la discussion qui agita le canton de Vaud entre 1890 et
1926 – signalant ainsi l’inscription idéelle de ce vieux combat pour plus de

«sécurité»

Traduction: Irène Herrmann)
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